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1
Die Relevanz des ERA-TV

Relevant ist der ERA-Tarifvertrag (TV) vor
allem aus zwei Gründen: wegen seiner ver-
teilungspolitischen Funktionen und Wir-
kungen sowie seiner Bedeutung für die Sta-
bilität bzw. Stabilisierung des Systems der
Flächentarifverträge.

Der Konflikt um die Verteilung des ge-
sellschaftlich produzierten Reichtums wird
in zwei Dimensionen ausgetragen. Die ers-
te betrifft die Verteilungsrelationen zwi-
schen Kapital und Arbeit, die primär im
Rahmen der meist jährlichen Lohn- und
Gehaltsrunden ausgehandelt werden. Die
zweite bezieht sich auf die interne Vertei-
lung zwischen den Arbeitnehmern. Dieser
Konflikt findet seinen Niederschlag in Ent-
lohnungssystemen, die festlegen, wie die
unterschiedlichen Aspekte von Arbeit und
Leistung honoriert werden sollen, was
letztlich das Gefüge der verschiedenen
„Güteklassen“ von Arbeit strukturiert. Ent-
lohnungssysteme bewerten den Wert der
Arbeitskraft und konstruieren und legiti-
mieren damit soziale Ungleichheit. In ih-
nen schlagen sich die Machtkonstellatio-
nen am Arbeitsmarkt ebenso nieder wie
substanzielle und prozedurale Gerechtig-
keitsvorstellungen.

Erklärtes Ziel des ERA ist es, das beste-
hende soziale Gefüge zu verändern und
neu zu begründen. Die bestehenden Un-
terscheidungen und Ungleichbehandlun-
gen zwischen Arbeitern und Angestellten
sowie innerhalb beider Statusgruppen bei
der Bewertung von Arbeit, der Vergütung
von Belastungen und der Leistungsentloh-
nung sollen beseitigt und bei der Neube-
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Mit der Umsetzung der einheitlichen Entgeltrahmenabkommen (ERA) in allen Regionen der Metall- und Elektroindustrie ist eines der
größten entgeltpolitischen Reformprojekte in der Nachkriegsgeschichte im Gang. Nach einem Verhandlungsmarathon, der sich über
mehr als zwei Jahrzehnte erstreckte, ist es unter schwierigsten tarifpolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gelungen,
die längst überfällige Trennung von Arbeitern und Angestellten in Entgeltfragen aufzuheben und sich auf ein einheitliches Entgelt-
system zu verständigen. Der Beitrag beschäftigt sich mit der ERA-Einführung in Baden-Württemberg, dem Bezirk, in dem im Jahr 2002
der Durchbruch in den Verhandlungen erzielt wurde.1

wertung Kriterien zugrunde gelegt werden,
durch die Facharbeit aufgewertet und dem
Grundsatz „Gleiches Entgelt für gleichwer-
tige Arbeit“ besser entsprochen werden
kann.

Bisher sind die Unterschiede zwischen
den Tarifverdiensten von Angestellten und
Arbeitern mit vergleichbaren Anforderun-
gen beträchtlich. In Baden-Württemberg
liegt z. B. die Facharbeiter-Ecklohngruppe
(LG 7) im bisherigen Zeitlohn um mehr als
400 € unter der als gleichwertig geltenden
Tarifgruppe der Techniker (T 2/4). Belas-
tungen werden bisher nur im gewerblichen
Bereich vergütet. Sie sind zudem an die je-
weilige Lohngruppe gebunden, mit dem
Effekt, dass gleiche Belastungen sehr unter-
schiedlich bezahlt werden.2 Erhebliche Un-
terschiede gibt es schließlich auch im Leis-
tungsentgelt. In Baden-Württemberg liegt
das tariflich abgesicherte Niveau im Ak-
kord- und Prämienlohn bei 30 %, im Zeit-
lohn bei 16 % und im Gehaltsbereich bei
10 %.

Arbeit und Leistung neu zu bewerten
und dabei Veränderungen im sozialen Ge-
füge des Betriebes vorzunehmen, ist
grundsätzlich ein schwieriges und riskantes
Unternehmen. Zwar sind (relative) Abwer-
tungen von Tätigkeiten, die es zwangsläu-
fig geben wird, durch Absicherungsrege-
lungen in ihren finanziellen Auswirkungen
begrenzt, unerheblich sind sie gleichwohl
nicht.3 Riskant ist eine Neubewertung von
Arbeit und Leistung für die Gewerkschaf-
ten in der derzeitigen Situation nicht zu-
letzt, weil sie seit geraumer Zeit kaum mehr
Verbesserungen bei den Einkommen durch-
setzen konnten, sondern ihre Kraft darauf
konzentrieren mussten,Verschlechterungen
abzuwehren. Die Rahmenbedingungen für
eine Entgeltreform sind somit schwierig.
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1 Dargestellt werden erste Befunde der von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderten Begleitfor-
schung zur ERA-Umsetzung in Baden-Württem-
berg, die vom Forschungsinstitut für Arbeit, Tech-
nik und Kultur an der Universität Tübingen
(F. A. T. K.) in Zusammenarbeit mit Hans Joachim
Sperling und Martin Kuhlmann vom Soziologi-
schen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) durch-
geführt wird. Empirische Basis sind Expertenge-
spräche mit Vertretern der Tarifparteien, laufende
Prozessbeobachtung in mit der Umsetzung be-
fassten Arbeitsgruppen und Gremien der IG Me-
tall sowie Interviews mit Betriebsräten und Perso-
nalverantwortlichen in 20 Betrieben.

2 Im Tarifgebiet Südwürttemberg-Hohenzollern be-
kam etwa ein Beschäftigter in der Lohngruppe I
mit besonders schweren Belastungen in seiner Ar-
beit eine Entschädigung in Höhe von 24,34 €,
sein Kollege in der Lohngruppe IX erhielt dagegen
für die gleiche Belastung 438,64 € (IGM BaWü/
Bildungsstätte Lohr (2004), S. 164).

3 In Baden-Württemberg ist das Risiko für diejeni-
gen, deren Verdienst auf der Basis des ERA niedri-
ger liegt als zuvor („Überschreiter“) auf 10 % des
bisherigen Bruttoverdienstes begrenzt, die mit Ta-
riferhöhungen verrechnet werden.
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wichtig sind die Auswirkungen auf das Sys-
tem der Flächentarifverträge insgesamt, das
bekanntlich seit geraumer Zeit an Auszeh-
rung leidet (Bispinck/Bahnmüller 2007).
Die Tarifbindung sinkt, und auch dort, wo
Tarifverträge gelten, prägen diese die be-
triebliche Praxis immer weniger. Dies gilt
auch für die Entgeltrahmenabkommen, wie
die Tarifparteien der Metall- und Elektroin-
dustrie übereinstimmend diagnostizieren.
Die betriebliche Praxis der Entgeltfindung
hat sich nicht selten weit vom Tarifvertrag
entfernt, teilweise weil sich die Arbeitsauf-
gaben und Anforderungen mit den bisheri-
gen Bewertungskriterien bzw. tariflichen
Beispielen nur noch ungenügend erfassen
lassen, mitunter weil die alten Systeme nicht
mehr gepflegt und zudem inkonsequent
bzw. falsch angewandt wurden. Daraus re-
sultierten oft nicht mehr nachvollziehbare
Entgeltstrukturen sowie eine Erosion der
Leitfunktion von Tarifverträgen. Dem soll
entgegengetreten werden. ERA soll den Be-
trieben wieder eine verlässliche Grundlage
für die betriebliche Entgeltdifferenzierung
und damit dem Flächentarifvertrag Geltung
verschaffen. Misslingt dieses Vorhaben, so
Südwestmetall (SWM), der zuständige Ar-
beitgeberverband für Baden-Württemberg,
ist der Flächentarifvertrag „am Ende“. Für
SWM ist die ERA-Umsetzung „die Nagel-
probe auf die Zukunftsfähigkeit des Flä-
chentarifvertrags“. Die IG Metall (IGM)
zeichnet die Konsequenzen einer misslun-
genen ERA-Einführung zwar weniger dra-
matisch, geht jedoch ebenfalls davon aus,
dass das Tarifsystem insgesamt erheblich
geschwächt würde.

2
Umsetzungsstand

Die Umsetzung des ERA ist in allen Tarif-
regionen der Metall- und Elektroindustrie
im Gang und soll bis 2008 abgeschlossen
sein. Unmittelbar betroffen davon sind
bundesweit ca. 2 Mio. Beschäftigte, in Ba-
den-Württemberg sind es ca. 491.000.Voll-
zogen ist die Einführung dort bisher in et-
wa einem Viertel der Betriebe. Der Mehr-
heit steht die Einführung noch bevor.

Im Folgenden werden die Rolle und die
Ziele der Tarifparteien im Umsetzungspro-
zess, zentrale Konflikte, betriebliche Um-
setzungsverläufe und Effekte dargestellt. Es
wird gezeigt, dass trotz vereinbarter Kos-
tenneutralität, die eine Ausklammerung

des primären Verteilungskonflikts zwi-
schen Kapital und Arbeit sicherstellen und
ein integratives Vorgehen ermöglichen
sollte, der Umsetzungsprozess häufig just
durch diesen Konflikt geprägt ist und sich
die ERA-Einführung zu einer Auseinan-
dersetzung zwischen den Tarifparteien ent-
wickelt, bei der es darum geht, wessen Ins-
trument Tarifverträge primär sind. Die
Einschätzungen sind noch vorläufig, weil
in der Mehrheit der Betriebe die ERA-Ein-
führung noch nicht vollzogen ist und eine
gefestigte Neuordnung, wie sich zeigt, auch
nach formal vollzogener ERA-Einführung
oft noch nicht gegeben ist. Dennoch zeigen
sich bereits jetzt Konstellationen und Ent-
wicklungen, die für die weitere Umsetzung
prägend sein dürften.

3
Zielsetzungen der 
Tarifparteien im 
Umsetzungsprozess

Die Zielsetzungen der Tarifparteien liegen
auf unterschiedlichen Ebenen. Verfolgt
werden ordnungspolitische, verbandspoli-
tische und entgeltpolitische Ziele.

Ordnungspolitisch geht es neben dem
bereits erwähnten Ziel, ein einheitliches
Bewertungssystems für alle Beschäftigten-
gruppen zu schaffen sowie die Facharbeit
(relativ) aufzuwerten, darum, den Betrie-
ben den Nutzen flächentariflicher Regelun-
gen deutlich zu machen. SWM macht die-
sen Nutzen an drei Punkten fest:

– (Wieder)Herstellung einer strukturier-
ten Entgeltdifferenzierung, zu der die meis-
ten Betriebe aus eigener Kraft nicht in der
Lage wären,
– Revitalisierung der Entlohnung als per-
sonalpolitisches Führungsinstrument, das
durch den betrieblichen Wildwuchs über
die Jahre seine Motivationswirkung verlo-
ren hat,
– Schaffung eines größeren Spielraums für
die betriebliche Entgeltanpassung durch
eine klare Trennung zwischen betriebli-
chem und tariflichem Entgelt.

Während die ersten beiden Zielsetzungen
von der IGM geteilt werden, trifft dies für
das dritte Ziel nicht zu. SWM geht davon
aus, dass ca. 15 % des bisherigen betrieb-
lichen Entgeltvolumens tarifvertraglich
nicht gedeckt sind, es sich somit um tarif-

vertraglich kaschiertes, faktisch jedoch
übertarifliches Entgelt handelt. Letzteres
soll bei der ERA-Einführung als solches
ausgewiesen und in die betriebliche Dispo-
sition gestellt werden. SWM setzt darauf,
dass die betriebliche Verdienstrealität im
Altsystem nicht der Papierlage des Tarif-
vertrags entsprach und versucht nun, mit
ERA die historisch gewachsenen Struktu-
ren aufzubrechen.

Verbandspolitisch will SWM die Entmi-
schung von tariflichen und betrieblichen
Entgeltbestandteilen nutzen, um das Ver-
hältnis und die Verantwortlichkeiten von
sektoraler und betrieblicher Ebene, Tarif-
verband und Mitgliedsunternehmen zu
klären und neu zu justieren. Mit der ERA-
Einführung soll Klarheit geschaffen wer-
den, wofür die Betriebs- und die Tarifpar-
teien jeweils zuständig sind. Durch eine
eindeutige Differenzierung zwischen tarif-
lichen und betrieblichen Entgeltbestand-
teilen soll deutlich werden, dass Klagen
über teure Tarifverträge unberechtigt sind
und SWM nicht gewillt ist, sich die Resul-
tate einer teils kompromissorientierten,
teils auf Fehlanwendung der tariflichen
Entgeltsysteme basierenden betrieblichen
Entgeltpolitik ankreiden zu lassen. Mit
dem Verhältnis von Betrieb und Fläche be-
schäftigt sich auch die IGM seit einiger Zeit
– allerdings mit anderer Zielsetzung.
Während die IGM darum bemüht ist, die
beiden Ebenen intensiver zu verschränken,
um im Prozess der Verbetrieblichung tarif-
licher Regelungsmaterie ihren Einfluss si-
chern zu können, geht es SWM um die kla-
re Trennung beider Ebenen.

Entgeltpolitisch ist das Ziel von SWM, so
wird erklärt, nicht darauf gerichtet, ERA zu
einem Kosteneinsparungsprogramm zu
machen, wobei allerdings hinzugefügt wird,
dass sich durch eine tarifkonforme Umset-
zung durchaus mittelfristig Kostensenkun-
gen ergeben könnten. Primär geht es SWM
darum, besagte 15 % des bisherigen Entgel-
tes als übertarifliches auszuweisen. Just dies
will die IGM verhindern. Ihre Zielsetzung
ist es, ein möglichst hohes Eingruppie-
rungsniveau zu erreichen und das bisherige
Entgeltvolumen dauerhaft, am besten er-
gänzungstarifvertraglich zu sichern. Da-
rüber hinausgehende Ziele, etwa mehr „Un-
terschreiter“ (Beschäftigte deren Verdienst
mit ERA steigt) als „Überschreiter“ (deren
Entgelt ohne Absicherung nach ERA gerin-
ger ausfällt) oder eine Erhöhung der be-
trieblichen Entgeltlinie, um die im Vorfeld
rechnerisch ermittelte Größe von 2,79 % zu
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erreichen, werden nicht als Vorgabe für alle
Betriebe kommuniziert. Insgesamt haben
die entgeltpolitischen Zielsetzungen der
IGM einen deutlich defensiven Charakter
und sind vor allem darauf gerichtet, das bis-
her bestehende Niveau zu halten.

Anders als beim Grundentgelt, wo
SWM den Spielraum für die Betriebe mög-
lichst klein, die IGM möglichst groß halten
will, liegen die Interessenlagen beim Leis-
tungsentgelt. Der ERA-TV sieht die Aufhe-
bung der Unterscheidung zwischen Zeit-
und Leistungslohn sowie Gehalt und die
Einführung eines für alle einheitlichen (ca.)
15 %-igen Leistungsanteils im Durchschnitt
aller Beschäftigten vor. Zulässig sind drei
Methoden, die auch in Kombination ange-
wandt werden können: Kennzahlenver-
gleich (bisher Akkord/Prämie), Beurteilun-
genen und (neu) Zielvereinbarungen. Hier
will SWM keine „vorkonfektionierten Lö-
sungen“, vielmehr soll „so gut wie alles
möglich sein“ (SWM o. J.a), wobei jedoch
sorgsam darauf geachtet werden soll, dass
die Leistungsgrade sich nicht von im be-
trieblichen Durchschnitt zu erreichenden
15 % Leistungsentgelt entfernen. Deshalb
stellt der Verband Systeme bereit, die eine
„automatische“ Rückkehr auf diese Größe
sicherstellen. Was die Methoden der Leis-
tungsbewertung angeht, soll jedoch Wahl-
freiheit herrschen. Letzteres ist nun wiede-
rum nicht im Interesse der IGM, die 
darauf drängt, der Methode Kennzahlenver-
gleich Priorität zu geben und die Kombina-
tionsmöglichkeiten einzuschränken. Auch
hat sie kein Interesse daran, den 15 %-
Durchschnitt festzuschreiben.Liegt die Leis-
tung höher, müsse sich das auch im Leis-
tungsgrad niederschlagen können. Erwar-
tungsgemäß unterschiedlich sind die Ziel-
setzungen bezogen auf die Vergütung von
Belastungen. Während SWM darauf orien-
tiert, möglichst viel als „mittlere“ Belastung
auszuweisen, da diese bereits im Grundent-
gelt abgegolten ist, und darüber hinausge-
hende Belastungsstufen zu vermeiden, ist es
Ziel der IGM, die tarifvertraglich vorgese-
henen Belastungsstufen auszuschöpfen.

4
Umsetzungsverständnis
und Umsetzungs-
konzeption

Aus den Zielsetzungen im Umsetzungs-
prozess ergeben sich auch die Leitlinien,

auf die beide Tarifparteien die betriebli-
chen Akteure verpflichten wollen. Das Ziel
der Entmischung tariflicher und betriebli-
cher Entgeltbestandteile kann SWM nur
erreichen, wenn eine „Eins zu Eins Umset-
zung“ des ERA im eigenen Sinne erfolgt
und betrieblich davon nicht abgewichen
wird. SWM hält deshalb die Betriebe an der
kurzen Leine und exekutiert die ERA-Um-
setzung als technischen Vorgang weitge-
hend entpolitisierter Regelanwendung. Die
Grundentgeltfindung sei im ERA-TV „ab-
schließend geregelt, d.h. die Betriebspartei-
en vollziehen in der Arbeitsbewertung le-
diglich den Tarifvertrag“. Raum für Politik
gebe es deshalb nicht, sollte es zumindest
nicht geben. Faktisch wird jedoch Politik
im Gewande des Unpolitischen betrieben.
Dem steht das Verständnis der IGM entge-
gen, die die Grundentgeltfindung als poli-
tischen Akt auf der Basis vereinbarter, aber
deutungsoffener und konkretisierungsbe-
dürftiger Regeln versteht. Raum für eine
betriebliche Entgeltpolitik der Betriebsräte
ist ihres Erachtens weiterhin gegeben und
sollte auch genutzt werden.

SWM hat die eigenen Empfehlungen in
einem kompakten, frühzeitig ausgearbeite-
ten und kommunizierten Acht-Punkte-
Programm zusammengefasst. Dringend
nahegelegt wird, sich so eng wie möglich an
den 122 tariflichen Niveaubeispielen zu
orientieren. Mit diesen seien 75 % der be-
trieblichen Tätigkeiten abgedeckt. Weitere
20 % könnten durch Streichen oder Hin-
zufügen von Teilaufgaben daraus abgeleitet
werden. Lediglich für 5 % der Aufgaben sei-
en zusätzliche betriebliche Beschreibungen
und Bewertungen nötig, für die SWM zu-
dem weitere Musterbeispiele bereithält
(75-20-5 Regel). Beschreibung und Bewer-
tung der Arbeitsaufgabe sollten grundsätz-
lich ohne Betriebsrat vorgenommen wer-
den. Um Bereichsopportunismus zu ver-
hindern, sollen Führungskräfte in die Be-
schreibung, nicht aber in die Bewertung
einbezogen werden. Alle Beschreibungen
und Bewertungen sollten SWM zur Über-
prüfung übergeben werden.

Die Empfehlungen der IGM verhalten
sich dazu spiegelbildlich (IG Metall BaWü
2005). Die wesentlichen Punkte sind:

– Klärung der Eckpunkte der ERA-Ein-
führung im Rahmen einer Betriebsverein-
barung und/oder eines Ergänzungstarif-
vertrags;
– Einbeziehung des Betriebsrats in die Be-
schreibung und Bewertung der Arbeitsauf-

gabe bereits im Vorfeld der paritätischen
Kommission;
– Erstellung eigener Aufgabenbeschrei-
bungen und Bewertungen durch den Be-
triebsrat als Grundlage betrieblicher Ver-
handlungen;
– keine Einengung auf die tariflichen Ni-
veaubeispiele, sondern Erstellung einer
hinreichend großen Zahl betrieblicher Er-
gänzungsbeispiele, um den betrieblichen
Gegebenheiten Rechnung zu tragen und
den Beschäftigten eine Identifikation mit
den Aufgabenbeschreibungen zu ermögli-
chen;
– Abbildung tatsächlich existierender und
nicht fiktiver, arbeitgeberseitig gewünsch-
ter Arbeitsaufgaben in den Aufgabenbe-
schreibungen und Bewertungen;
– enge Abstimmung des betrieblichen
Vorgehens mit der IGM.

5
Rolle der Tarifparteien im
Umsetzungsprozess

Der ERA-Umsetzung kommt für beide Ta-
rifparteien höchste Priorität zu, geht es da-
bei doch um viel, tarifpolitisch wie finan-
ziell. Beide Tarifparteien haben deshalb ei-
niges aufgeboten, damit ihre Zielsetzungen
zum Tragen kommen. Beide wussten, dass
der ERA in Baden-Württemberg eine „Zu-
mutung“ (SWM) für die Betriebe, aber
auch für die Verbände ist, weil mehr als an-
derswo alle Tätigkeiten und Entgeltkom-
ponenten einem Überprüfungs- und Ver-
änderungsdruck ausgesetzt werden. Sie
versuchen deshalb mit hohem Ressour-
ceneinsatz den Umsetzungsprozess zu steu-
ern und die Betriebsparteien zu enger Ab-
stimmung mit den Tarifparteien zu ver-
pflichten. Die Beratung der Betriebspar-
teien wird nicht freien Beratern überlassen,
sondern selbst durchgeführt. Der Bera-
tungsansatz beider Seiten ist offensiv, wo-
bei vor allem das Verhalten von SWM be-
merkenswert ist. Gestützt auf einen Pool
von mehr als 30 ERA-Beratern werden Un-
ternehmen von SWM „heimgesucht“, Kon-
flikte mit dem Management bzw. mit
Führungskräften eingegangen und notfalls
wird auch ein Rauswurf riskiert. SWM geht
damit einen eigenen, organisationspoli-
tisch durchaus riskanten Weg, von dem kei-
neswegs sicher ist, wie weit er die Akzep-
tanz der Mitgliedsfirmen findet. Stil und
Auftreten entsprechen jedenfalls nicht dem
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ge Beschäftigte oberhalb des tariflich gefor-
derten Levels zu bezahlen.

Mit der ERA-Einführung kommen die so
gewachsenen Strukturen nun auf den
Tisch. Sie müssen entweder korrigiert oder
ERA-konform neu begründet werden, was
schwierig ist und nicht immer gelingt, zu-
mal die Betriebe häufig der Linie von SWM
folgen, dass der ERA Maximal- und nicht
Untergrenzen definiere. Eine „politische“
Klärung von Eingruppierungsniveaus oder
zusätzliche betriebliche Entgeltbausteine
sind nötig, um das bisherige Niveau halten
zu können. Ohne Belegschaftsdruck und
entsprechende Konflikte ist das nicht mög-
lich.

Das Problem der gewachsenen betrieb-
lichen Verdienststrukturen stellt sich auch
beim Leistungsentgelt.Auch hier haben sich
die tatsächlich erreichten und bezahlten
Leistungsgrade in vielen Betrieben von
dem tariflich gesicherten Mindestniveau
entfernt. Deshalb kommt es zu Problemen
bei der Transformation und dauerhaften
Absicherung höherer Verrechnungsgrade
im ERA. Hinzu kommt, dass manche Ar-
beitgeber beim Wechsel in den ERA auf die
Methode „Kennzahlenvergleich“ (ehemals
Akkord und Prämienlohn) verzichten
möchten, da daran besondere Regelungen
für Erholzeiten (sog. „Steinkühlerpause“)
und Mitbestimmungsrechte geknüpft sind,
während Betriebsräte, u.a. aus diesen
Gründen, für diese Methode eintreten.

Belastungen sind ebenfalls ein betriebs-
politisch heikles Thema, kreuzen sich doch
auch hier „gewachsene Altstrukturen“ mit
der neuen Systematik des ERA und deren
Handhabung durch die Arbeitgeber. Die al-
te tarifvertragliche Regelung sah vor, dass
belastende Tätigkeiten im Arbeiterbereich
zu höheren Lohngruppen führen. Laut
ERA sind mittlere Belastungen bereits mit

somit die Rollen um, stilisiert sich selbst als
die Partei, die die Flagge des Flächentarif-
vertrags hoch hält, während die IGM als
diejenige dargestellt wird, die ihn nicht
hinreichend ernst nimmt, wenn Klientelin-
teressen gefährdet sind.4

6
Konfliktfelder

Die ERA-Einführung ist reich an Konflikt-
feldern. Ein zentrales sind die historisch ge-
wachsenen betrieblichen Vergütungsstruk-
turen, die aufgebrochen werden sollen und
deren Korrektur bzw. Überführung in die
ERA-Welt vielfach zu heftigen Auseinan-
dersetzungen führt. Dies gilt umso mehr, je
weiter sich das reale betriebliche Verdienst-
niveau vom tariflichen Mindestniveau ent-
fernt hat. Berührt davon sind alle Kompo-
nenten der Entlohnung.

Viele Betriebe in der Metall- und Elek-
troindustrie Baden-Württembergs haben
traditionell ein hohes Eingruppierungsni-
veau, das nicht selten das tarifliche Min-
destniveau überschreitet. Dafür gibt es eine
Reihe von Gründen:

(1) In der Vergangenheit existierten Ar-
beitsmarktengpässe für bestimmte Tätig-
keitssegmente, die dazu führten, dass 
Arbeitnehmer besser als tarifvertraglich
verlangt eingruppiert wurden. Um die Mo-
tivation nicht zu gefährden, wurden Ab-
gruppierungen auch nach veränderter Ar-
beitsmarktlage oft nicht vollzogen.

(2) Bei arbeitsorganisatorischen Verände-
rungen (Re-Taylorisierung) wurde mitun-
ter auf eine niedrigere Neubewertung der
Tätigkeiten verzichtet, um die Akzeptanz
der Reorganisation nicht zu gefährden.

(3) Loyalität, Seniorität oder besondere
Leistungen und Verdienste wurden biswei-
len mit zusätzlichen Lohn- oder Gehalts-
gruppen honoriert.

(4) Viele Betriebsräte bemühten sich mit
Erfolg darum, Höhergruppierungen durch-
zusetzen und Abgruppierungen zu vermei-
den. Teilweise waren Abgruppierungen
auch durch Betriebsvereinbarungen ausge-
schlossen.

(5) Bei Führungskräften bestand die Ten-
denz, für bestimmte managementnah täti-

eines passiven Dienstleisters, der sich damit
bescheidet, auf Kundenanforderungen zu
reagieren und Beratungsangebote sowie
Unterstützung auf Nachfrage zur Verfü-
gung zu stellen, wie Haipeter/Schilling
(2006) es als Modell von Gesamtmetall be-
schreiben.Vielmehr will SWM Kollektivin-
teressen der Unternehmen zur Geltung
bringen und ist dabei nicht nur weiterhin
einer „Einflusslogik“ verpflichtet (Streeck
1999), sondern versucht darüber hinaus ihr
Profil zu schärfen und ihre Rolle neu zu 
definieren. Ob SWM dies durchhalten
kann und organisationspolitisch gestärkt
aus der ERA-Umsetzung herausgehen
wird, muss sich erst noch zeigen. Erreicht
hat der Verband mit seinem offensiven Vor-
gehen und seinem schlagkräftigen Berater-
pool, dass die Initiative eindeutig auf Ar-
beitgeberseite liegt. Es ist dem Verband in
hohem Maße gelungen, die Deutungsho-
heit über die Auslegung des Tarifvertrags
zu gewinnen, ein Terrain, das traditionell
von der IGM und den Betriebsräten be-
herrscht wurde.

SWM praktiziert nicht nur ein anderes
Rollenverständnis, der Verband positioniert
sich auch gegenüber dem Flächentarifver-
trag anders, als es in der Literatur als domi-
nante Arbeitgeberverbandslinie beschrie-
ben wird. SWM profiliert sich als grund-
sätzlicher Verfechter des Tarifvertrags, wohl
wissend, dass „die Wertschätzung, die der
Flächentarifvertrag in Baden-Württemberg
hat und die Anstrengungen, ihn zu sichern,
nicht von allen Schwesterverbänden gleich
gesehen“ werden (SWM). Der Verband ist,
wie es ein Vertreter formuliert, diesbezüg-
lich „Überzeugungstäter“. „Wir glauben
daran, dass es den Betrieben wirklich nützt,
dass es (den Flächentarif) gibt“. Dement-
sprechend wird „die Gestaltung der Ar-
beitsbedingungen durch Tarifverträge und
die Unterstützung bei der konkreten Um-
setzung in den Betrieben“ als „die Kern-
kompetenz von SWM“ herausgestellt
(SWM o. J.b, S. 5). Eine Abkehr davon, über
Kollektivverträge die Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen zu regeln, lässt sich zumindest
für diesen Verband nicht belegen.

Bezogen auf den ERA bekommt die
grundsätzlich positive Positionierung von
SWM zum Flächentarifvertrag noch eine
ganz besondere Wendung, weil es der Ar-
beitgeberverband ist, der die Ordnungs-
funktion des Tarifvertrags herausstreicht –
und diese gegen die IGM wendet, die ge-
mahnt wird, von den Tarifvorgaben be-
trieblich nicht abzuweichen. SWM kehrt

4 Flächentarifverträge sind allerdings auch für SWM
kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Be-
kanntermaßen hat der Verband auch andere Tarif-
verträge abgeschlossen, durch die die Verbindlich-
keit der Tarifnormen herabgesetzt wird (Pforzhei-
mer Abkommen). Es wird flexibel und themenbe-
zogen geklärt, was den Interessen des Verbandes
am besten entspricht. Die Leitlinie von SWM lässt
sich folgendermaßen zusammenfassen: Tarifver-
träge nicht aufgeben, sondern teils „umnutzen“
und auf ihrer Ordnungsfunktion bestehen, teils ih-
re bindende Wirkung mindern, versuchen, aus
Mindestnormen Höchstnormen zu machen, und
den „Rest“ über das „Pforzheimer Abkommen“
und seine Weiterentwicklung regeln.
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dem Grundentgelt abgedeckt, während
höhere Belastungen eine von der Entgelt-
gruppe unabhängige, besondere Belas-
tungszulage erbringen. Zwar ist Belastung
durch Lärm klar geregelt und messbar, die
Bestimmung anderer Belastungen ist je-
doch umstritten. Arbeitgeberseitig wird
darauf orientiert, möglichst viele Belastun-
gen als bereits abgegoltenes „mittleres 
Niveau“ zu bewerten. Hinzu kommt, dass
die bisherige Bezahlung häufig nicht ange-
passt wurde, obwohl manche Belastungen
durch technische Veränderungen entfallen
waren. Beides zusammen führt zu einer
Verkleinerung der Bereiche mit Belas-
tungszulagen und begünstigt mitunter,
dass Angelernte zu „Überschreitern“ wer-
den.

7
Varianten betrieblicher
Einführungsprozesse

Der Verlauf der betrieblichen Einführungs-
prozesse folgt keinem einheitlichen Mo-
dell. Es gibt vielfältige Varianten. Beein-
flusst wird der Prozess vor allem von der
Informations- und Partizipationspolitik
des Arbeitgebers gegenüber Betriebsrat
und Belegschaft sowie den Auf- bzw. Ab-
wertungseffekten durch die neue Arbeits-
bewertung. SWM empfiehlt den Firmen,
der Kommunikation mit der Belegschaft
und dem Betriebsrat viel Aufmerksamkeit
zu schenken, sie aber in entscheidungsrele-
vante Abläufe nur in dem Maße einzube-
ziehen, wie es der Tarifvertrag zwingend
verlangt. Aus Sicht des Verbandes kann der
ERA auch „vollkommen ohne Mitwirkung
des Betriebsrats“ eingeführt werden (SWM
2005, S. 12), was zwar nicht generell emp-
fohlen, aber als zulässige Möglichkeit offe-
riert wird. Nicht wenige Firmen sind der
minimalistischen Beteiligungslinie gefolgt,
allerdings mit meist konfliktreichen Fol-
gen.

7.1 EINSEITIGES 
ARBEITGEBERHANDELN

Häufig findet sich ein einseitiges Vorgehen
der Arbeitgeber. Beschreibung und Erstbe-
wertung der Arbeitsaufgaben werden ohne
Einbeziehung des Betriebsrats vorgenom-
men und der Paritätischen Kommission
übergeben, ohne dass ersichtlich wird, wel-
che Personen bzw. konkreten Arbeitsplätze

bewertet wurden. Letzteres wird erst be-
kannt, wenn die Mitteilung der Arbeitsbe-
wertung an die Beschäftigten erfolgt, oft
erst unmittelbar vor dem arbeitgeberseitig
festgelegten Einführungszeitpunkt. Der
Prozess wird dann betriebsöffentlich, der
Arbeitgeber muss die Hinterbühne verlas-
sen (Friedman 1994). Konfrontiert mit den
erfolgten Eingruppierungen, die häufig
nicht den Erwartungen der Beschäftigten
und der Betriebsräte entsprechen, leiten sie
Gegenmaßnahmen ein. Es kommt zu einer
Vielzahl an Reklamationen, vereinzelt wer-
den alle Bewertungen reklamiert. Die Be-
triebsräte können diesen Unmut nutzen,
um mit Nachdruck auf Korrekturen zu
drängen. Auch manche Vorgesetzte fürch-
ten jetzt demotivierte Mitarbeiter und set-
zen sich für Nachbesserungen ein. Welches
Ausmaß die Konflikte erreichen, hängt von
der Unzufriedenheit der Beschäftigten mit
ihren Bewertungen, der Konfliktfähigkeit
und -bereitschaft der Betriebsräte und vom
Entgegenkommen des Arbeitgebers ab.
Hier gibt es Unterschiede zwischen den Be-
trieben dieses Typs. Gemeinsam ist ihnen
jedoch, dass die eigentliche Auseinander-
setzung und die relevanten Aushandlungs-
prozesse nicht vor, sondern nach der ERA-
Einführung stattfinden. Meist erreichen die
Betriebsräte mit Unterstützung der Beleg-
schaft im Nachgang relevante Verbesserun-
gen, die Auseinandersetzungen über die
tatsächlichen Bewertungen und Eingrup-
pierungen ziehen sich jedoch über Monate
hin.

7.2 ERWEITERTE KOOPERATION

Die Arbeitgeber größerer Betriebe (aber
nicht nur dort) bevorzugen nicht selten be-
reits in der Vorphase der ERA-Einführung
eine stärkere Konsultation der Betriebsräte.
Über das zwingend vorgeschriebene Maß
an Mitwirkung hinaus werden gemein-
same Projektgruppen von Personalwesen
und Interessenvertretung gebildet, die Pro-
zeduren der ERA-Einführung diskutiert,
Betriebsvereinbarungen formuliert und
teilweise auch eine größere Zahl betriebli-
cher Ergänzungsbeispiele vereinbart. Inte-
ressendivergenzen werden bereits im Vor-
feld ausgetragen und den ERA ergänzende
Vereinbarungen getroffen. So werden mit-
unter der 10 %-ige Anrechnungsbetrag für
„Überschreiter“ reduziert, zusätzliche be-
triebliche Entgeltbausteine konzipiert oder
bereits vor Beginn der Arbeit der Paritäti-
schen Kommission politische Klärungen

zur Einstufung bestimmter Arbeitsaufga-
ben herbeigeführt (etwa in Fertigung und
Montage), um deren Grundentgeltniveau
langfristig zu sichern. Bisweilen erklären
sich Betriebsräte auch dazu bereit, auf Mit-
tel des ERA-Anpassungsfonds zu verzich-
ten, um unter Managementdruck und/
oder im Kontext von Standortvereinbarun-
gen Arbeitsplätze zu sichern.

Eine über das (umstrittene) tarifliche
Mindestmaß hinausgehende Beteiligung
des Betriebsrats und im Vorfeld getroffene
Vereinbarungen reduzieren die Wahr-
scheinlichkeit späterer Konflikte, sie be-
wahren jedoch nicht davor. Erstens schüt-
zen auch zusätzliche Regelungen nicht vor
einem verbleibenden Interpretationsspiel-
raum. Zweitens wird die Zuordnung ein-
zelner Arbeitsplätze zu den Beispielen den
Betriebsräten auch in diesen Betrieben
nicht immer vor der Mitteilung an die Be-
schäftigten bekannt. Drittens greifen auch
hier die Beschäftigten erst nach dem Erhalt
der Mitteilungen selbst als aktive Teilneh-
mer in das Geschehen ein. Die ERA-Ein-
führung verläuft somit auch dann selten
konfliktfrei, wenn partiell zwar die Be-
triebsräte in die Diskussion der Beispiele
einbezogen werden, jedoch die Zuordnung
der tatsächlichen Tätigkeiten zu den Bei-
spielsfällen im Unklaren bleibt.

7.3 HOHE KOOPERATION

Durchgehend kooperative Einführungs-
prozesse scheinen eher die Ausnahme zu
sein, finden sich allerdings auch in den Un-
tersuchungsbetrieben. Bei den Betrieben,
die wir diesem Typ zuordnen, sind unter-
schiedliche Gründe hierfür maßgeblich. In
manchen Betrieben entspricht es der Tra-
dition des Hauses, einen kooperativen Um-
gang mit dem Betriebsrat zu pflegen. Von
Beginn bis Ende wird das ERA-Projekt ge-
meinsam betrieben, bereits vor der Bildung
der Paritätischen Kommission wird pa-
ritätisch gearbeitet. Schulungen der Vorge-
setzten werden gemeinsam durchgeführt,
Arbeitsbeschreibungen und Bewertungen
zusammen erstellt bzw. frühzeitig ausge-
tauscht, alle Mitarbeiter in Gruppen- und
Einzelgesprächen vor Einführung des ERA
informiert. Betriebsrat und Beschäftigte
sind über den jeweils aktuellen Bearbei-
tungsstand informiert, größere Überra-
schungen im Zuge der Mitteilungen an die
Beschäftigten gibt es deshalb nicht. Ent-
sprechend gering sind die Reklamations-
quoten.
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Mitunter sind betriebliche Sonderbe-
dingungen für die durchgehend kooperati-
ve ERA-Einführung maßgeblich. In einem
Betrieb etwa, der bis zur ERA-Einführung
keiner Tarifbindung unterlag, hatte sich im
Verlauf etlicher Jahre eine hochgradig un-
systematische Bezahlungspraxis entwi-
ckelt, die den Arbeitgeber dazu bringt, den
ERA zu übernehmen und dem Arbeitge-
berverband beizutreten. Die Eingruppie-
rung wird von den Betriebsparteien ge-
meinsam erarbeitet, praktiziert wird eine
„integrative“ ERA-Umsetzung (Walton/
McKersie 1965), beide können eine Verbes-
serung im eigenen Sinne erreichen und ge-
meinsam gegenüber der Belegschaft vertre-
ten. Ein anderer Betrieb ist mit einer Kos-
tensenkungsvorgabe der Konzernzentrale
konfrontiert, es stellt sich die Alternative
Personalabbau oder Kostensenkung. Auf
einer Belegschaftsversammlung wird zuge-
stimmt, ERA frühzeitig einzuführen, die
Arbeitsbeschreibungen und Bewertungen
nach ERA gemeinsam und ohne Blick auf
das bisherige Verdienstniveau vorzuneh-
men und auf den Ausgleichsbetrag für
„Überschreiter“ sofort zu verzichten. Zwar
gibt es Unmut in besonders negativ betrof-
fenen Abteilungen, die Mehrheit der Beleg-
schaft und der Betriebsrat ziehen eine ko-
operative Mitwirkung bei der kostenspa-
renden ERA-Einführung jedoch drohen-
den Entlassungen vor.

8
Materielle Effekte und 
Beschäftigtenreaktionen

Die Tarifparteien nahmen an, durch die
Einführung des ERA würde sich die be-
triebliche Entgeltsumme im Durchschnitt
der Betriebe um 2,79 % erhöhen. Für fünf
Jahre ist den Betrieben dennoch Kosten-
neutralität garantiert. Dazu wurden in den
Tarifrunden Rückstellungen aus nicht aus-
bezahltem Entgelt vorgenommen, die in
den ERA-Anpassungsfonds fließen. Bei
Überschreitung der 2,79 % in dem Fünf-
Jahres-Zeitraum, sind weitere Ausgleichs-
mechanismen vorgesehen. Umgekehrt darf
die Entgeltsumme der Betriebe durch die
ERA-Einführung auch nicht unter das bis-
herige Niveau fallen. Käme es dazu, wären
ebenfalls Ausgleichszahlungen fällig. Der-
zeit spricht wenig dafür, dass die rechne-
risch ermittelten 2,79 % an Mehrkosten er-
reicht werden. Die von uns untersuchten

Betriebe erzielen diese Steigerung größten-
teils nicht, erste Auswertungen der Be-
triebsrätebefragung in Betrieben, die den
ERA eingeführt haben, bestätigen diesen
Befund. Zumindest langfristig werden sich
deshalb für die Arbeitgeber Kostensen-
kungseffekte ergeben.

Welche Beschäftigtengruppen struktu-
rell zu den Gewinnern („Unterschreiter“)
und den Verlierern („Überschreiter“) der
ERA-Einführung gehören werden, lässt
sich derzeit nur sehr vorläufig beantwor-
ten. In der Tendenz zeigt sich, dass Fachar-
beitertätigkeiten in der Produktion und in
den produktionsnahen Bereichen – wie 
intendiert – höher bewertet werden. Den
Aufwertungen stehen allerdings Abwer-
tungen auch bei diesen Tätigkeiten in 
nicht geringer Zahl gegenüber. Die ERA-
Umsetzung ist auch durch einen Streit 
geprägt, was zukünftig unter Facharbeit 
zu verstehen ist. Angelernte Beschäftigte 
im ehemaligen Leistungslohn, (einfache)
kaufmännische, Sekretariats- und Verwal-
tungstätigkeiten sowie technische Beschäf-
tigtengruppen, soweit ehemals besondere
Arbeitsmarktengpässe bestanden, scheinen
hingegen eindeutig zu den strukturellen
Verlierern der ERA-Einführung zu gehö-
ren. Hier konzentrieren sich die „Über-
schreiter“ und auch die Reklamationen.
Wie das Verhältnis von „Unterschreitern“
und „Überschreitern“ letztlich sein wird,
lässt sich derzeit noch nicht sagen, in einer
ganze Reihe der von uns untersuchten Be-
triebe liegt jedoch der Anteil Letzterer
höher.

Da gleichwohl nur ein Teil der Beschäf-
tigten zu den „Überschreitern“ zählt, das
Verdienstrisiko durch tarifliche Absiche-
rungen begrenzt und teilweise durch be-
triebliche Regelungen weiter verringert ist,
könnte angenommen werden, dass sich die
Aufregung unter den Beschäftigten in
Grenzen hält. In der Regel ist das nicht der
Fall. Dabei macht sich der Unmut nicht nur
an Verdiensteinbußen fest. Es geht nicht
zuletzt um Fragen der Anerkennung. Selbst
Beschäftigte, deren Entgelt vollständig ge-
sichert ist, empören sich, so wird häufig be-
richtet, über mangelnde Wertschätzung im
Zuge der ERA-Einführung. Mehrere Grün-
de spielen dabei eine Rolle. Erstens signali-
siert die Zugehörigkeit zu den „Über-
schreitern“, man erhielte sein Entgelt bisher
zu Unrecht und zukünftig nicht auf der Ba-
sis eines anerkannten Beitrags. Zweitens
führt die Zuordnung zur bisher nicht be-
setzten Entgeltgruppe 1 zur Wahrneh-

mung, man sei jetzt „ganz unten“ ange-
kommen. Drittens finden Beschäftigte ihre
tatsächliche Tätigkeit in den nunmehr abs-
trakteren Aufgabenbeschreibungen nicht
oder nur partiell wieder und interpretieren
dies als Missachtung ihrer real geleisteten
Arbeit. Viertens wird es als Missachtung
der beruflichen Identität verstanden, wenn
Ingenieure einem Technikerbeispiel oder
Techniker einem Facharbeiterbeispiel zu-
geordnet werden. Sensibel sind solche 
Zuordnungen selbst dann, wenn die be-
troffenen Beschäftigten nach ERA mehr
verdienen als zuvor. Bemerkenswerterwei-
se erweist sich die Bedeutung der Anerken-
nungsfrage für das Feld der industriellen
Beziehungen (Schmidt 2005) damit gerade
beim „harten“ Thema Entgelt.

9
Resümee

Sowohl beim Grundentgelt (frühere Ein-
gruppierung häufig oberhalb des Mindest-
niveaus), beim Leistungsentgelt (hohe Ak-
kord- oder Prämiensätze) als auch bei den
Belastungen (Fortzahlung trotz entfallener
Belastungen) zeigt sich somit, dass die po-
sitive Abweichung der realen, gleichwohl
als tariflich gesichert geltenden Lohn- und
Gehaltsstrukturen von den tariflichen
Mindestbestimmungen ein zentrales Pro-
blem der ERA-Einführung ist. Für die IGM
ist dies aus zwei Gründen brisant: Erstens
ist die Abweichung der Altstrukturen von
der tariflichen Papierlage vor allem in Be-
trieben groß, in denen der gewerkschaftli-
che Organisationsgrad überdurchschnitt-
lich ist und Betriebsräte eine aktive be-
triebliche Entgeltpolitik betrieben haben.
Letztere erleben die Umstellung auf den
ERA deshalb teilweise auch als eine Ent-
wertung ihrer bisherigen Arbeit. Sie ma-
chen hierfür nicht nur den Arbeitgeber,
sondern auch die Gewerkschaft verant-
wortlich. Zweitens ist der Anteil der „Über-
schreiter“ sowohl in gewerkschaftlich gut
organisierten Bereichen der klassischen
Leistungslöhner, also in den bisherigen ge-
werkschaftlichen Kampfbereichen, als auch
bei Beschäftigtengruppen hoch, die bisher
zwar selten organisiert sind, die jedoch zu
einem zukünftig wichtigen Organisations-
feld zählen. Das Risiko der IGM besteht
darin, in ihren bisherigen Bastionen Rück-
halt zu verlieren, ohne bei ihrer Zukunfts-
klientel entsprechend zu gewinnen. Zwar
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haben sich Befürchtungen, ERA könnte zu
massiven Mitgliederverlusten führen, bis-
her ebenso wenig bestätigt wie Hoffnun-
gen, ERA würde sich zu einem Zugpferd
der Mitgliederrekrutierung entwickeln.
Doch einen Imagegewinn beim Gros der
Beschäftigten kann die IGM auch nicht
verzeichnen. Noch dominiert die Kritik.
Allerdings scheint dies für alle beteiligten
Akteure zu gelten: Management, Betriebs-
räte, Arbeitgeberverband und Gewerk-
schaft.

Das offensive Vorgehen von SWM, also
die Rollenumkehr zwischen den Tarifpar-
teien und der bisher nicht gekannte Hege-
monieanspruch von SWM bei der Tarifver-
tragsauslegung, kam für die IGM überra-
schend und führte zu spürbarer Verunsi-
cherung in deren Reihen. Es hat geraume
Zeit gebraucht, bis sich die IGM und die
Betriebsräte darauf eingestellt hatten und
fortan durch eine offensivere Gangart ver-
suchen, die zwischen den Tarifparteien
strittigen und nicht lösbaren Fragen auf be-
trieblicher Ebene und unter Einschluss von

Protestaktionen zu klären. Wie sich zeigt,
geht es bei der ERA-Einführung nicht nur
um eine Neubestimmung der Binnendiffe-
renzierung zwischen den Beschäftigten. Es
geht auch um einen Verteilungskonflikt
zwischen Kapital und Arbeit und nicht zu-
letzt darum, wessen Instrument der Flä-
chentarifvertrag zukünftig primär sein
wird. SWM exerziert am Beispiel des ERA
vor, dass Verteilungspolitik sich auch im
Gewand von Ordnungspolitik betreiben
lässt und eine Abkehr vom Flächentarifver-
trag nicht das Credo einer den Interessen
der Arbeitgeber entsprechenden Politik
sein muss. Tarifverträge, richtig konzipiert
und konsequent umgesetzt, so lautet die
Botschaft auch in die eigenen Verbandsrei-
hen, sind von unmittelbarem Nutzen für
die Arbeitgeber. Zur Disposition steht für
SWM derzeit nicht der Flächentarifvertrag
generell, sondern sein interessenpolitischer
Gehalt. Tarifverträge nicht aufgeben, son-
dern „umnutzen“, sie von einem Instru-
ment, das traditionell primär der Durch-
setzung von Arbeitnehmerinteressen dient,

zu einem zu machen, bei dem die Interes-
sen der Arbeitgeber stärker zum Tragen
kommen, so könnte die Linie des Verban-
des kurz zusammengefasst werden. Eine
solche Veränderung entspräche dem, was
Streeck/Thelen (2005) mit dem Begriff der
„Konversion“ von Institutionen beschrei-
ben. Eine solche Konversion kann nicht
weniger konsequenzenreich sein als eine
Aushöhlung oder ein Zusammenbruch.
Unseres Erachtens kann die ERA-Umset-
zung als Versuch einer solchen Konversion
der Institution Flächentarifvertrag gedeu-
tet werden. Auch weil es über den ERA hi-
naus in der Metall- und Elektroindustrie
wie in anderen Branchen weitere Anhalts-
punkte in diese Richtung gibt, scheint es
uns aus theoretischer wie aus politisch-
praktischer Sicht ratsam, den Wandel der
Institution Flächentarifvertrag nicht nur in
Begriffen wie „Aushöhlung“ oder „Deregu-
lierung“ zu beschreiben, sondern interes-
senpolitischen Umnutzungen mehr Beach-
tung zu schenken.
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